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Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den 8. Juni 1942.

und des SD

IV A 1 c = B.Nr. 8886/42.

Büro des Siaa siaktatü:o

beim Relop arek

in Böhmen uz) )läh.en

Eing.: 1 5.JUNI 1942

An

alle Staatspolizeistellen,

die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD,

die Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD.

Nachrichtlich:

dem Reichsführer  und Chef der Deutschen_Polizei,

dem Chef der Ordnungspolizei,

den Höheren yi- und Polizeiführern,

den Inspekteuren der Sicherheitspolizei und des SD,

den SD-Leitabschnitten.

Betr.:

Volksdeutsche aus dem Sowjetheer.

Bezug:

Ohne.

Anlage: 1

Als Anlage übersende ich Abdruck eines

Erlasses des Oberkommandos der Wehrmacht vom

29.5.1942 -Az.2f 18x Kriegsgef.Allg.(IId) Tgb .

Nr.5166/42- zur Kenntnisnahme.

$\fr}

.c.d.

In Vertretung:

Beglaubigt:

Hihl2)

Kanzleiangestellte.

beimes

HNEASD



Abschrife.

Oberkommando der lehrmacht

Bln.-Schöneberg,d,29.Mai 1942.

Az.2f 24.18x Kriegegef,Allg.(IId)

Badenschastr. 51

Tgb. Nr. 5166/42.

Betr.: Volksdeutsche aus dem Sowjetheer.

1.) Volksdeutsche aus dem Sowjetheer sind n i c h t a l s

K r i e g s f a n g e n e anzusehen und zu behandeln,

Sie sind in gleicher Weise unterzubringen und zu verpflegen

wie die deutschen Wachmannschaften.

2.) Soweit k r i e g s v e r w e n d u n g s f ä h i g , sind

sie dem OKW/Chef Kriegsgef.Allg.(IIa) zur weiteren Verwendung

zu nelden.

3.) Die N i c h t k r i e g s ve rw e ndu n gs fëh i -

g e n sinc, falls sie nicht als freie Dolmetscher in den

Kriegsgefangenenlagern benötigt werden, dem

Lager der Volksdeutschen Mittelstelle

Deutsch-Eiche, Krs.Reichenberg, Sudetengau,

zuzuführen. Sie sind ordnungsnäßig aus der Kriegsgefangen-

schaft zu entlassen und der Wehrmachtauskunftsstelle zu mel-

den.

Listen mit Nemen, Vornazen, Lager, Erkennungsnummer, Beruf

und Heigatort der zu Entlassenden sind rechtzeitig v o r

dem Abtransport

a) an OKy Chef Kriegsgef.Allg.(IId), Berlin-Schöneberg,Ba-

densche Str.51,

b) an die Volksdeutsche Mittelstelle,Abt.Umsiedlungs-Lager-

führung, Berlin V 35, Tiergartexistr.l8 a, zu senden, sowie

c) als Zweitschrift zugleich mit den Entlassungescheinen dem

Trensportführer für die Lagerleitung in Deutech-Eiehe mit-

zugeben.

4.) In Lazaretteinrichtungen der Wehrmacht befindliche verwun-

dete oder kranke Volksdeutsche aus dem Sowietheer werden

nach ihrer Wiederherstellung den nächstgelegenen Kriegsge-

fangenenlagern des zuständigen Wehrkreises überwiesen. Sie

sind ebenfalls wie unter l - 3 zu behandeln.

Der Chef des Oberkoumandos der Wehrmacht

Für die Richtigkeit

Im Auftrage:

gez.Unterschrift

gez. Breyer.

Hauptmann



Der Chef der Sicherheitspolizei

B e r l i n, den 23.Juni 1942.

und des SD

IV.A1.-_P,NF.9092/42._

Büro des Staats■ekretärs

beim Reichsprotektor

in Böhmon und Mähren.

Eing.: 2 9.JUNI 1942

An

alle Staetspolizei-leit-stellen,

die Inspekteure der Sicherheitspolizoi und dea SD.

Nechrichtlich:

Dem Ghef der Ordnungspolizei,

.d.d/

dem Reichssicherheitshauptamt

-Verteiler B-,

13/6.42.

dem Reiohsgicherheitshauptamt

II A 1 (ErlaB-Sammlung)

den Höheren li- wnd Polizeiführern,

den Befchlshabcrn der Sicherheitspolizei und des SD,

den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des SD,

den Kriminalpolizei-leit-stellen,

den SD-Leit-ibschnitten,

Botr_...

Filnvorführungen für frenzësische und

belgische Kriegsgefangone.

Die Folge 38 der Vertraulichen Informatienen

der Partei-Zanzlei vom 29.Mai l942 enthält folgendeg:

" Die filmische Betrcuung der belgischen und

französischen Kriegsgefangenen erfolgte bis-

her im Rghmen der von Oberkommando der Wehr-

macht und vom Reichsministerium für Volksauf-

klärung und Propaganda erlossenen Bestimmungen

nur durch die Reiohspropagandaleitung, Haupt-

amt Pilm, bezw, die ihn nachgeordneten Gau -

filmstellen. Auf Anrogung des Oberkommandos

der Wehrmacht und im Einvernehmen iit den ge-

nannten lienststellen dürfen mit eofortiger

Wirkung Pür die französischen und belgischen

Kriegsgefangenen
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Iriegsgefangenen auch Pilnvorstellungen in den geverb-

liehen Filmtheatern durchgeführt werden. Die Reichs-

filukawier hat ihren Außenstellen folgende Richtlinien

belaitgegeben.

1.) Die Vilme sind in Sonderveransteltungen

vorzuführen, Zutritt haben nur Kriegsge-

fangene und das notwendige Bewachungsper-

son:l.

e

2.) Es igt das laufende Spielfilmprogram

einschl, Kulturfilm und Wochengchau zu

zeigen.

3.) Sonderveranstaltungen für Kriegsgefange-

ne sollen insbesondere an spielfreien

Tagen solcher Filntheator durchgeführt

werden, die normaler Veise nicht an allen

Tagen der Voche spielen, Soveit Filmthe-

aterräumlichkeiten an Spieltagen insbeson-

dere an Sonntag-Vormittagen nicht für an-

dere Veranstaltungen benötigt werden, kön-

nen auch zu dieser Zeit Vilme vor Triegs-

gefangenen gezeigt worden,

4.) Es ist ein Linieits-Eintrittspreis zu er-

heben, (Je nach Größe Ces Ortes von Rn O,40

bis Rm 0,60 pro Besucher.)

5,) Pür die Auswahl der Pilme, die vor Kriegs-

gofengenen gezeigt werden dirfen,ist die je-

weils zuständige Leitung des Gefangenenla-

gers ncch besonderen von Oberkommanco der

Vehrnacht in Minvernehmen mit dem Reichs-

ministerium
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ministeriun für Volksaufklärung un■ @ro-

pagenda ergangeuen Bestimmungen verantvort-

lich,

6.) Die Durchfthrung von Sonderveranstaltun-

gen für Kriegsgefangene ist für die ein-

zelnen Theater völlig freiwillig. Die für

die Eriegsgofangenen verantvortlichen

Dienststellen sind von Oberkomnando der

Wehrmacht enteprechend untorriehtet worden."

Ich bitte um Kenntnisnehne und Berichterstattung bei

festgeetellten MiSständen,

In Vertretung:

gez. M ül l e r .

Peglaubigt:

gtbalme

Kanzleiengestellte.

aliselain'



Der Chef der Sicherheitey Jizei

Berlin, den 24. August 1943

und des SD.

IV D 5 d - 8653/42

sapanyas.0 s0Q cn

beim Reichspeotektor

in Böhmen und Mähren,

Eing.: - 4.SEP. 1943

An alle 

Staatspolizei-leit-stellen,

Kommandeure der Sipo.u.d.SD.,

Befehlshaber der Sipo.u.d.SD.,

Inspekteure der Sipo.u.d.SD.

Nachrichtlich dem

Reichssicherheitshauptamt

IV Gst. - (2 Exemplare)

IV D - Ausl.Arbeiter -

II A 1 (3 Exemplare),

den Amtérn IIf und V,

den Hüheren ij- und Polizeiführern,

den Kriminalpolizei-leit-stellen,

den SD-Leit-Abschnitten.

Betrifft: Kraftfal.zevgilihrerscheine für ausländische

z-iipersonen und Kriegsgefangene.

Bezug:

Mein Runderlass vom 22.2.43 - IV A 1 c - 8653/42

Anlagens

- 1 

Als Anlage übersende ich den Abdruck eines

Erlasses des Herrn Reichsverkehrsministers vom 13.7.43 -

K I. 14 147 -, der den Erlass vom 24.11.42 aufhebt,

zur Vontienehmg una Zeachtung.

In Vertretung:

Beglaubigt:

Beroie m

gez. Mull e r

THeck

Kanzleiangestellte

Ps

13/ 0.43.

G

CoBAW



A u s z u g
aus-dem.Reichsverkehrsblatt. - Ausgabe B:
Kr.ftfahrwesen (RVkBl B)
Nr. )9
Berlin; den 24. Juli 1943
Kraftfahrzeugfihrerscheine für ausländische Zivilpersonen und
Kriegsgefangene.
Berlin, den 13. Juli 1943
K ]. 14 147
"Der Erlaß vom 24. November 1942 - K 1. 26 077 - (RVkBJ B S. 185)
erhält mit Zustimmung des Oberkommandos der Wehrmacht und des
Reichsführers-i und Chefs der. Deutschen Polizei, im RMdI folgende
Fassung:
I. Ausländische .Zivilpersonen
1. Ausländische Zivilpersonen können die deutsche Fahrerlaubnis
nach §§ 4 ff uhd 15. St/Z0 erwerben; auch können sie mit Aus-
nahme der Fersonen, die zum Tragen des Zeichens"Üst"verpflichtet
sind (*Ost"-Arbeiter(-innen) ) die Faherlaubnis für das Gener ]-
gouvernement und das Protektorat Böhmen und Mähren nach den
dort geltenden Vorschriften erhalten.
Die Fahrerlaubnis ist auf das Führen von Nutzkraftfahrzeugen
zu beschränken; für das Führen von anderen Kraftfahrzeugen ist
die Zustimmung der Staatspolizeileitstelle erforderlich.
Cadap
nicht für das ganze Reichsgebiet auszustellen, sondern jeweils
auf den notwendigen Verkehrsbereich des Aufenthaltsortes zu be-
schränken. Ausnahmen von dieser Beschränkung sind nur mit Zu-
stimmung der zuständigen Staatspolizeileitstelle zulässig. Die
Zustimmung ist nicht erforderlich, soweit es sich um Ausländer
handelt, die als Kraftfahrer durch die Vermittlung des "Beauf-
tragten des Reichsverkehrsministers beim Okw" angeworben und
durch die Bévollmächtigtën für den Nahverkehr den Kraftfahr-
zeughaltern zugewiesen worden sind.
3. Soweit den Arbeitskräften aus dem Osten (vgl. Allgemeine Be-
stimmungen des Reichsführers-i und Chefs der Deutschen Polizei
im RMd über Anwerbung und Einsatz von Arbeitskräften aus dem
Osten - S TV 208/42 - ausl.Arb. - vom 20. Februar 1942l, eine
Aufenthaltsbeschränkung auferlegt worden ist, darf eine Fahrer-.
Jaubnis nur für diesen Bereich erteilt werden.
Eine Fahrßrlaubnis über diesen Bereich hinaus aus Gründen
des Arbeitøeinsatzes (z.B. an den Gebietsgrenzen) darf nur nach
Anhören der Ortspolizeibehörde des Aufenthaltsortes erteilt
werden; in diesen Fällen ist eine Aufsichtsperson beizu egen,
:wenn nicht sonst dringende Fahrten unterbleiben müssten.
4. Qstarbeiter(innen) dürfen als Kraftfahrer nur zugelassen werde.,
sofern ihnen eine Aufsichtsperson beigegeben wird. Bei Fahrte.
innerhalb eines Betriebes, bei Fahrten als Schlepperführer in
land- und forstwirbachlftlicheh Betrieben und bei solchen Fahrten
innerhalb des im Führerschein bezeichneten Bereiches, deren
Ausgangs- und Endpunkte örtlich und zeitlich festliegen, wind in
der Regel von der Beäufsichtigung durch einen Begleiter abge-
'sehen werden können, wenn nicht die örtlichen Verhältnisse und
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und die Art des Arbeitseinsatzes (z.B. männJicho Ostarbeiter
in der Nähe von Frauen und Kindern, Transporte von wertvollen
Gütern) es erfordern.
5. Als Aufsichtspersonen können vertrauenswürdige deutsche Staat.-
angehörige, Volksdeutsche und Staatsangehörige eines verbünd ten
oder befreundeten Staates bestellt werden. Zu Fahrten in das
Protektorat und in das Jeneralgouvernement ist die Begleitu.
durch eine deutsche Aufsichtspcrson erforderlich.
Die Aufsichtspersonen sind von der Verwaltungsbehärde
(ZuJassungsstelle für Kraftfahrzeuge)sorgfaltig auszuwählen
und eindringlich über ihre Pflichten als Aufsichtspersonen zu
belehren. Diese Belehrung muß von Zeit zu Zeit wiederholt werden,
die Zulassungsstellen können auch andere Lienststellen der Poli-
zei ersuchen, die Belehrung vorzunehmen.
6. Schutzangehörige miissen im Führerschein durch den Vermerk
"Schutzangohörige" mit Klammerzusutz des Herkunftsgebiets, z.B.
"(eingegliederte Ostgebiete)", "(Untersteiermark)" oder "(Ober-
krain)* in roter Schrift besonders bezeichnet werden. Die in
Abt. 4 der Deutschen Volksliste eingetragenen Personen sind
jedoch mit "Schutzangehörige (eingegliederte Ostgebiete) Abt. 4
der Deutschen Volksliste" zu bezeichnen",bei Schutzangehörigen
die vom Reichsführer-:, Reichskommissar für die Festigung deut
schen Volkstums, als eindeutschungsfähig Dgzeichnet werden und
die im Besitz einer vorläufigen Kennkarte mit grünem Längsstrich
sind (vgl. RdEr).d.Reichsfihrers-: a)s Chef der Deutschen Polizsi
im Reichsministerium des Innern vom 17. Márz 3942 - MBliV. S.5
ist der Vermerk "Schutzangehürige - eindeutschungsfähig" mit
KJammerzusatz des Herkunftsgebiets im Fünrerschein einzutragen.
II. Kr i e g s g e f a n ge n e.
. Kriegsgefangenen mit Ausnahme der us.-amerikanischen Krie:r-
gefangenen können die deutsche Fahrerlaubnis nach 5§ 4 ff tid
J5 StvzO erwerben. Bei britischen Kriegsgefangenen ist die
Fahrerlaubnis auf das Führen von Schleppern mit nicht mel.: als
20 km/Std Geschwindigkeit zu beschränken. Allgemein sind dle
folgenden Sicherungsmaßnahmen genauestens zu beachten:
a) Mit dem Antrag auf Ausstellung eines Führerscheins füir
einen Kriegegefangenen ist eine Bescheinigung des Komman-
danten des Kriegsgefangenenlagers, dem der Kriegsgefangene
gnsshört, beizubrin:en,,daß gegen die Verwendung als Kraft-
fährer Beterken nröht erhoben werden.
b) Die Fahrerlaubnis ist auf das Führen von Nutzkraftfahr-
zeugen zu beschränken.
) In der Faherlaubnis ist zum Ausdruck zu bringen, daß der
Inhaber Kriegsgefangener ist. Sie ist auf höchstens 6 Monste
su begrenzen unl darf nur unter den Voraussetzungen - jedocl
ohne nochmalige Prüfung nach §§ 4 ff und 15 StVZo - verlär
gert werden, unter denen sie erteilt werden darf. Auf Seice
des Führerscheins ist daher mit rotem Überdruck oder in ro
L
Schrift die Bezeichnung "Kriegsgefangener" anzubringer und
auf Seite 4 zu vermerken: "Dieser Führerschein wird am....
ungültig und ist dann der Ausstellungsbehörde sbzulidfferr.
Die Rückgabe hat, wenn der Eineatz als Kraftfahrer zu einen
früheren Zeitpunkt endet, schon zu diesem Zeitpunkt zu er-
folgen."
A
43932



- 3 -
d) Von der Fahrerlaibnis darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn
der Kriogsgefang zne von einer deutschen männlichen Aufsichts-
person, die zum Hilfswachmann bestellt ist, bugleitet wird.
In dem Führerschein ist auf Seite 4 zu vernerken, daß
die Fahrerlaubnis nur besteht, wenn der Kriegs ef ngene sich
in Regleitung elnes Hilfswachmannes befindet.
2. Kriegsgefangene. mit Ausnsline der us.-Amerikanischen Kriegsge-
fangenen dürfen als Kraftfahrer in landwirtschaftlichen Betrieben
Fahrten vom Hof zum Acker ohne Begleitung einer Aufsichtsper on
mit allen Nutzkraftfahrzeugen ausführen.
3. Ausnahmen von den Bestimmungen der Ziffer II J b und d können
in Einzelfällen mit Zustimcung des Kommandanten des zuständigen
Kriegsgefangenenlagers und der Sta:tspolizeileitstelle durch die
den Führerschein ausstellende Behörde genckdigt werden.
4. Die Meldungen an die Sammelstelle für Nachrichten über Fithrer
von Kraftfährzeugen bei dem Polizeipräsidiun in Berlin entfallen
für Kriegsgefangene.
5. Die Bestimmungen, die für die Fihrung von Wehrmachtkraftfahr-
zeugen erlassen sind, werden hierdurch nicht berührt.
6. Das OKW wird anordnen, daß ein Teil der als Kraftfahrer einge-
setzten französischen und belgischen Kriegsgefangenen nach lem
erJeichtsrten Statut beurlaubt werden; sie unterliagen dann den
zu I gegebenen Bestimmun gen.
III. AJl gemeines
1. Als Ausländer im Binne dieses Runderlasses gelten fremde Staats-
angehörige, Staatenlose, Protektoratsangehörige und Schutz aie-
hörige des Reichs (letztere gexäß der Verordnung über die duutsche
Volksliste und die deutsche Statsangehörigkeit in den eingeglie-
derten Ostgebieten vom 4. Marz J941 - RGßl. I S. 118 - in der
Fassung der Verordnung vom 31. Januar 1942 - RGBl. I - S. 51 -,
gemäß der Verordnung über den Erwerb der Staats:ngehöri keit in
den befreiten Gebieten der Untersteiermirk, Karnten und Krain
vom 14. Oktober 1941 - RGB). I S. 643 - und gemäß der Verordring
über die Schutzangehörigkeit des Deutschen Reichs vom 25. April
1943 - RGB). I S. 271 - ) 
2. Die im Reichsgebiet ausgestellten Führerscheine gelten auch in
Generalgouvernement und im Protektorat Böhnen und Mähren. Die
im Generalgouvernement oder im Protektorat Böhmen und Mähren
ausgestellten Fahrerläubnisse gelten wie deutsche Führerscheine
im gesamten Reichsgebiet. Ebenso gelten die im Generalgouvernement
erteilten Fahrerlaubnisse auch im Protektorat Böhmen und Mähren
und die im Protektorat Böhmen und Mähren erteilten Fahrerlaubnis
auch im Generalgouveranment.
3. De Beherrschung der deutschen Sprache ist nicht Voraussetzung für
die Erteilung der Fahrerlaubnis; die Vertrautheit nit den deuts. n
Verkehrsvorsehriften und -zeichen muß aber bei der Prüfun gema.
§ 11 oder 15 StvZ0 nachgewiesen werden.
4. Für das Führen von Omnibussen gilt mein Erlaß vom 3. Februar 194"
- K J1.28 279 II. - (RVkB) B. S. 20).
Der Reichsverkehrsminister
RVkB) B S. 103 -
Ps



Berlin, den 22. Februar 1943

Der Chef der Sicherheitspolizei

und des SD.

IV A I C - 8653/42

-6. URZ. 1943

An alle

Staatspolizei-leit-stellen,

Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD.,

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD.,

Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD.

Nachrichtlich

dem Reichssicherheitshauptamt - II A J -

(zur Erlass-Sammlung),

IV Gst. (2 Exemplare)

den Höheren i- und Polizeiführern,

den Kriminalpolizei-leit-stellen,

den SD-Leit-Abschnitten.

Betrifft: Kraftfahrzeugführerscheine für ausländische

Zivilpersonen und Kriegsgefangene.

Bezug:

Mein Runderlass vom 6.7.42 - IV A 1 c - 8653/42 -

Anlagen: - 1 -

Als Anlage übersende ich den Abdruck eines

Erlasses des Reichsverkehrsministers vom 24.Jl.42 -

K 1.26 077 - zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Ich weise darauf hin, daß durch diesen Erlass alle bisher

ergangenen Erlasse aufgehoben worden sind.

In Vertretung:

Beglaubigt:

Ber

fnie Fryang

Kanzleiangestellte.

imes

Ps

/

868/25

St. S.WF19 ie



Auszugsweise Abschrift
OV
aud dem Reichs-Verkehrs-Blatt - Ausgabe B
3
Kraftfahrzeugführerscheine für ausländische Zivilpersonen und
Kriegsgefangene.
Berlin, den 24. Nevember J942
K 1. 26 077
Unter Aufhebung aller entgegenstehenden Erlasse, auch der
nicht veröffentlichten Runderlasse, wird zusammenfassend
bestimmt:
I. Auslándische Zivilpersonen
).) Ausländische Zivilpersonen können die deutsche Fahrerlaub-
nis nach §§ 4 ff und 15 Stvzo erwerben; auch können sie die
Fahrerlaubnis für das Generalgouvernement und das Protek-
torat Böhmen und Mühren nach den dort geltenden Vorschriften
erhalten.
2.) Ausgeschlossen von der Berchtigung nach Ziffer 1 sind Fer-
sonen, die zum Tragen des Zeichens "Ost" verpflichtet sind.
"Ost-Arbeiter dürfen jedoch als Schlepper-Fuhrer in
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach Erlangung
des hierzu érforderlichen Führerscheines zugelassen werden,
sofern ihnen eine Aufsichtsperson beigegeben wird oder sonst
eine ständige Beaufsichtigung gewährleistet ist.
3.) Soweit den übrigen Aroeitskräften aus dem Osten (vgl. al)-
gemeine Bestimmungen des Reichsführers- und Chefs der
Deutschen Polizei über Anwerhung und Einsatz von Arbeits-
kraften aus dem Usten - S IV 208/42 - ausl.Arb. - vom
20. Februar 1942) eine Aufenthaltsbeschränkung auferlegt
worden ist, darf eine Fahrerlaubnis nur fur diesen Be-
reich erteilt werden.
Eine Überschreitung dieses Gebietes aus Gründen des
Arbeitseinsatzes (z.B. an den Gebietsgrenzen) kann nur
nach Anhörung der Ortspolizeibehörde des Aufenthaltsortes
erfolgen; stets ist eine Aufsichtsperson beizugeben, wenn
nicht kriegs- oder Jebenswichtige Fahrten wegen Fehlens
einer Aufsichtsperson unterblsiben müssten.
4.) Schutzangehörige müssen im Führerschein durch den Vermerk
"Schutzangehöriger" mit Klammerzusatz des Herkunftsgebietes
z.B."(eingegliederte Ostgebiete)", "(Untersteiermark)" oder
"(Oberkrain)" in roter Schrift besonders bezeichnet werden.
5.) Grundsatzlich sind die Führerscheine auslandischer Zivil-
personen nicht für das ganze Reichsgebiet auszustellen
sondern jeweils auf den notwendigen Verkehrsbereich des
Aufenthaltsortes zu beschränken.
Ausnahmen von dieser Beschrankung sind nur mit Zustimmung
der zuständigen Staatspolizeileitstelle zulassig, soweit
es sich nicht um Auslänüer handelt, die als Kraftfahrer
durch die Vermittlung der Dienststelle des "Beauftragten
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0
des RvM beim OKw" angeworben und durch die BevolJmachtigten
ftr den Nahverkehr den Kraftfahrzeughaltern zugewiesen worden
sind.
6.) Zu Fahrten in das General ouvernement und in das Protektorat
ist fir ausländis che Kraftfahrzeugführer die Begleitung durch
eine deutsche Aufsichtsperson erförderlich.
7.) Die Fahrerlaubnis für ausländische Zivilpersonen ist auf die
Führung von Nutzkraftfahrzeugen zu beschränken; fur die Führung
von anderen Kraftfahrzeugen ist die Zustimmung der StaatspoJizei-
leitstelle erforderlich.
II. Kriegsgefangene
1.) Kriegsgefangene .mit Ausnahme der sowjetrussischen Kriegsge-
fangenen können die deutsche Fahrerlaubnis nach §§ 4 ff und
15 StvZO erwerben. Dabei sind die folgenden Sicherungsmaßnahmen
genauestens zu beachten:
a) Mit dem Antrag auf Ausstellung eines Führerscheines fur
einen Kriegsgefangenen ist eine Bescheinigung des Komman-
danten des Kriegsgefangenenlagers, dem der Kriegsgefangene
angehört, beizubringen, daß gegen die Verwendung als Kraft-
fahrer Bedenken nicht erhoben werden.
b) Die Fahrerlaubnis ist auf das Führen von Nutzkraftwagen
zu beschränken.
c) In der Fahrerlaubnis ist zum Ausdruck zu bringen, daß der
Inhaber Kriegsgef.ngener ist. Sie ist auf höchstens 6 Mo-
nate zu begrenzen und darf nur unter den Voraussetzungen -
jedoch ohne nochmalige Ir fung nach §§ 4 ff und 15 Stvz0 -
verl ngert werden, unter denen sie erteilt werden darf.
Auf Seite I des Führerscheins ist daher mit rotem Über-
druck oder in roter Schrift die Bezeichnung "Kriegsgefan-
gener' anzubringen und auf Seite 4 zu vermerken:
"Dieser Führerschein wird am ................. ungultig
und ist dann der Ausstellungsbehörde abzuliefern. Die Rück-
gabe hat, wenn der Einsatz als Kraftfahrer zu einem fruheren
Zeitpunkt endet, schon zu diesem Zeitpunkt zu erfolgen."
d) Von der Fahrerlaubnis darf nur Gebrauch gemacht werden,
wenn der Kriegsgefan; ene von einer vertrauenswirdigen
Aufsichtsperson begleitet wird.
In dem Führerschein ist auf Seite 4 zu vermerken,
daß die Fahrerlaubnis nur besteht, wenn der Kriegsge-
fangene sich in Begleitung einer Aufsichtsperson befindet.
2.) Kriegsgefangene, mit Ausnahme der sowjetrussischen Kriegsge-
fan enen, dürfen als Kraftfahrer in landwirtschaftlichen Be--
trieben Fahrten vom Hof zum Acker ohne Begleitung einer Auf-
sichtsperson mit allen Nutzkraftfahrzeugen ausführen.
3.) Ausnahmen von den Bestimmungen der Ziffer II J b und d
können mit Zustimmung des Kümmandanten des zuständigen Krie_s-
gefangenenlagers und der Staatspolizeileitstelle durch die den
Führerschein ausstellende Eehörde genehmigt werden.
4.) Die Meldungen an die Samnelstelle fur Nachrichten uber Führer
von Kraftfahrzeugen bei dem Polizeipräsidium in Berlin entfallen
für Kriegsgefangene.
43929



V√
-3'-

5.) Die Bestimmungen, die fur die Führung von Wehrmachtkraft-

fahrzeugen erlassen sind, werden hierdurch nicht berüht.

III. AlJgemeines

J.) Als Ausländer im Sinne dieses Runderlasses gelten fremde

Staatsangehörige, Staatenlose, Protektoratsangehörige und

Schutzangehörige des Reichs (jetztere gemäß der Verordnung

über die deutsche Volksliste und die deutsche Staatsange-

hörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten vom 4. Marz 1941

- RGBl. I S. 3J8 - in der Fassung der Verordnung vom 3).

Januar 1942 - RGBl. I S. 51 - und gemaß der Verordnung über

den Erwerb der Staatsangehörigkeit in den befreiten Gebieten

der Untersteiermark, Kärntens und Krains vom J4. Oktober 194]

- RGB), I S. 648 -).

2.) Die im Generalgouvernement oder im Protektorat Böhmen und

Mähren ausgestellten Fahrerlaubnisse gelten wie deutsche

Führerscheine in gesamten Reichsgebiet. Die im übrigen Reichs-

gebiet ausgestellten Führerscheine gelten audh im General-

gouvernement und im Frotektorat Böhmen und Mahren. Ebenso

gelten die im Generalgouvernement ausgestellten Fahrerla. -

nisse auch im Protektorat Böhmen und Mähren und die im Fro-

tektorat Böhmen und Mähren ausgestellten Fahrerlaubnisse auch

im Generalgouvernement.

3.) Die Beherrschung der deutschen Sprache ist nicht Voraus-

setzung für die Erteilung der Fahrerlaubnis, die Vertraut-

heit mit den deutschen Verkehrsvorschriften und -zeichen

muß aber bei der Prifung gemäß § 1l oder 15 StvZo nachge

wiesen werden.

4.) Als Aufsichtspersonen im Sinne der Vorschriften unter I und

II. können Personen bestimmt werden, die die deutsche Staats-

angehörigkeit besitzen, Volksdeutsche sind oder die Staats-

angehörigkeit eines verbundeten oder befreundeten Staates

besitzen.

Die Aufsichtspersonen sind von der unteren Verwal+usgs-

behörde (Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge) sorgf ltig

auszuwählen und eindringlich über ihre Pflichten als Auf-

sichtspersonen zu belehren. Diese Belehrung muß von Zeit

zu Zeit wiederholt werden; die Zulassungsstellen können auch

andere Dienststellen der Polizei ersuchen, die Belehrung

vorzunehmen.

5.) Für das Führen von Omnibussen ergehen demnächst besondei3

Bestimmungen.

Der Reichsverkehrsminister

- RVkBl B S. 185 -

Ps



Ler Chef der Sicherheitspolizei
E e r 1 i n , don 6. Juli l942.
und des SD
Bito d
dsehretdes
IV.A1C.-B.Ar. 3653/42.
be.a Reidopcotekton
in Bühmen und mateen
An
Eing.: 14,JULI 1942/
alle Staatspolizei-leit~stellen,
die Konmandeure der Sicherheitspolizei und dee SL,
die Befehlgheber der Sicherheitspolizei und des BJ,
die Inspekteure der Sicherheitspolizei wnd des SD.
Nachrichtlich
dem Reichssicherheitshauptamt II A l (Erlaß-Sammlung)
dem Reichgsicherheitshauptant, Verteiler B,
den Höheren - und Polizeiführern,
den Kriminalpolizei-leit-gtellen,
.a.dTe
den Sp-Leit-Absehnitten.
/408.0
~−,~
Betr.: Verwendung von polnisehen Friegsgefangenen als
Kraftwagenftthrer.
Anlagen:~2-
Nachdem der Eerr Reichsverkehreminister durch
Erlaß vom 12,9.41 -K 1,17 3:4/4l bereits die Verven-
dwng von französisehen und belgischen Kriegsgefangenen
alg Pührer von Nutz-Kraftfahrzeugen zugelassen hatte,
ist durgh Erlaf des Reichsverkehrsministors vom 7.6,42-
K l.loo59 zur Dehebung des inmer stärker hervortreten -
den Hengels an Iraftfahrern auch die Vervendung polni-
scher Mriegsgefengener als Püihrer von Kraftfahrzeugon
gestattet worden.
Ich füge als Anlagen Abechriften der Erlasse des
Reioheverkehreministors vom 12,9.41 und 7.6.42 zur Kennt-
nisnahme bei.
Sollte die Verwendung polniseher Kriegsgefange-
ner in Einzelfällen erheblicho sicherheitspolizeiliche
Gefahren mit sich bringen, ersuche ich zu berichten.
In Vertretung.
gez. Nu l le r.
Eoglaubigt:
1od
Gedtime
Mary
B19/42



Ab.gohEift.
Der Reichsverkehrsninister
L e r l i n, den 7. Juni h942.
A.1.10859.
An
den Berrn Reichsstetthalter in der i/estmerk u.Chef der Zivilverwel-
tung in Lothringen, Saarbrüeken,
den Herrn Reichsstatthalter in Reichsgau Wien, Wien,
den Herrn Reichsstatthalter im Reichsgau Kärnten,Rlagenfurt,
den Herrn Reichsstatthalter im Reichsgau Niederdchau,
Tien,
den Herrn Reichsstatthalter in Reichsgau Oberdonau,Linz,
den Herrn Reichsstatthalter im Reichagau Salzburg, Salzburg,
den lerrn Reichsstetthalter im Reichsgau Steiermarl, Graz,
den Merrn Reichsstatthalter in Reiehsgau Wirol wnd Vorarlberg,Innsbrud
das ürttembergische Innenministerium, Stuttgart,
das Eadische Ministeriun des Innern, Karlsruhe,
den lerrn Reichsstatthalter in Thüringen (Etaätssekretär wnd Leiter
des Thüringischen Ministeriums des Innern), Veinar
Cen Kerrn Reichsstatthalter in Hessen (Iancesregierung),Jarmstadt,
den Herrn Reichsstatthalter, Hemburg,
das Kecklenburgische Staatsninisteriun -Abt.Imeres-,Schwerin,
das Oldenburgisehe Ministerium der Pinanzen,Oldenburg,
das Braunschweigische Finanzninisteriun, Braunschweig,
den Herrn Reichsstatthalter in Braunschweig ünd Aähalt -Landesregie-
rung Anhelte,Dessau,
den Herrn Regiteanden Bürgermeister, Bremen,
den Herrn Reichsstatthalter in Jippe und Schaunburg Lippe,
(Landesregierung Lippe),Detmold,
dio Sohaumburg-Lippesche Landesregierung, Bückeburg,
die Horren Regierungspräsidenten in Preußen,Bavern,Sachsen u.
im Sudetengau,
die Herren Regierungspräsidenten, Dgnzig,Marienwerder und Bronberg
(durch den Herrn Reichsstatthalter im Reichsgeu Danzig-lest-
preußen, Danzigz)
die Herren Regierungepräsidenten, Posen,Hohensalza und Litzmannstadt
(durch den Herrn Reichsstatthalter in arthegau,Posen),
don Herrn Polizeipräsidenten, Eerlin.
Hechrichtlich an
don Herrn Reichsstatthalter in Sachsen ~Jandesregierung-Tresden,
den Herrn Reichsstatthalter im Sudetengau, Reichenberg,
den Harrn Reichsstatthalter in Danzig-Westpreußen,Danzig,
den Zerrn Reichsstetthalter in Warthegeu, Posen,
das Bayerische Staatsministerium des Innern, Mnohen,
die Jerren Cberpräsidenten,
das Oberkommendo der Wehrnacht,
den Kerrn Reichgninister des Ihnern,
den Herrn Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei in Reichs-
ninisteriun des Innern,(Hauptamt Sicherheitspolisei und Hauptamt
Ordnungapolizei) mit 5 Nebenabdrueken,
den Herrn Reichserbeitsminister,
den Herrn Reichsminister für Brnährung wnd Landwirtschaft
den Herrn Reichawirtschaftsminister,
den Herrn Reiohsforstmeister,
die Herren Reicneverteidigungakommissare,
den Herrn Stadtpräsidenten der Reichshauptstadt Berlin,
die



don Horrn Reichapostminieter,

den Herrn Reichsprotektor in Söhnen und Hähren in Brag.

die legierung des Generalgouvernements,Abt Innere Tervaltung,

in Kraikau.

- je besonders -

Potr, Verwendung von Briegsgefangonen als Kraftfahrzeugführer.

1.) Zur Eehebung äes iamer stärker hervortretenden langels an

Iraftfchrern werden nit sofortiger Virkung auch die pol-

nicehen Kriegagefangenen zur Verwendung als Führer von

Freftfalrzeugen zugelassen, Die in dem Runderleß vom

12.9.1941 - K 1,17 3E4/4l-, betr,Verwendung von franzö-

sischen und belgischen Kriegsgofangenen als iraftfchr-

zeugführer, angeordneten Sicherungsmefnahmen gelten sinn-

lie Begleitpergenen der kriegsgefangenen sind ein-

dringlich über ihre Pflichten alg Aufsichtspersonen zu

belehren, die Belohrung muß von Zeit zu Zeit wiederholt

werden.

2.) Soweit der Kriegsgefangene nicht Inheber ainer ausländi-

sehen Vahrerlaubnis ist, kann für ihn nech § 4 ff Styzo

ein Leutseher Fürerschein cusgestellt werden, Jieses gilt

auch für die belgiachen wnd französicehen Kriegsgefangangn.

3.) Naeh der Verfüigwg des Oberkonmandos des Heores vom 3l.3.42

(Heeresverordnungeblatt Teil c Bl.ll- können frenzösische

und belgicehe Kriegsgefangene sowohl im Heinatkriegsgebiet

alg auch in den besetzten Gebieten als Kraftvagenführer

der Wehruacht vervendet werden.

In Vertretung

gez.iv. S c h e l l .

43926



/

∴bs.ohrif.t.

Der Reichsverkehreminister

Herlin, den 12.September 1941.

yG, Wilhelmstr. 80.

K1.17 354/42

in

den Eerrn Reichastatthalter in der Westmark in Saarbrücken,

pp.

Betr, Verwendung von frenzösischen und Lelgischen

Triegsgefangenen als Fraftfahrgeugfiüirer,

Nach meinem Erlaß vom 7.2,1941 - K 1,24590/40~

war die Verwendung von kriegsgefengenen als Mürer von

Kraftfahrzeugen -mit Ausnahme der Verwendung als Mührer

von Zugnaschinen in landwirtschaftlichen Betrieben (vgl,

Drla9 von 31,8,40 - R 1.l4265)- untereagt, Da sich der Han-

gel an Eraftfahrern inzwischen verstärkt hat, vird dieses

Verbot aufgehoben, soweit es sich auf französische tnd bel-

gische Kriegsgefengene bezieht, Aus Abwehr- und verkehrs-

polizeilichen Gründen ist jedoch die Einscheltung von Si-

chorungsmaßnahmen erforderlich:

1, Mit den Antrag cuf Ausatellung eines Mührerscheins

für einen Eriegsgefangonen ist eine Bescheinigung

des Kommandanten des Kriegsgefangenenlagers, dem

der Kriegsgefangene engehört, beizubringen, daß

gegen die Verwendung als Eraftfahrer Bedenken nicht

erhoben werden,

2. Die Ausstellung eines deutschen Mihrerscheins an

Kriegegelengene erfolgt gemäß § 15 Stvzo. Eelgische

Kriegsgefengene sind nicht im Besitz von Mührer-

scheinen, da nach belgischem Recht eine besondere

Fahrerlsubnis zwn Pühren von Kraftfahrzeugen nicht

vorgezehen ist, Auch sie sind nach § 15 Stvzo zu

behandeln,Die Beherrschung der deutschen Sprache

ist nicht Voreussetzung für die Erteilung des Pührer-

scheins, es muß aber die Vertrautheit nit den deut-

schen Verkehrsvorselriften und -zeiehen nachgewie-

sen werden.

3.



14a

3. Die Fahrerleubnis ist auf das Rühren von Hutzkraft-

fahrzeugen zu beschränken.

4. In der Fahrerlaubnis ist zw Ausüruck zu bringen,

daß der Inhaber kriegsgefangener ist. Sie ist auf

höehetens 6 Honate zu begrenzen und derf nur wnter

den Voraussetzungen -jedoch ohne nochmalige Frü-

funig nach § l5 Stvzo - verlängert verden, unter de-

nen sie erteilt werden darf, Auf Seite l des Fihrer-

seheins ist daher mit rotem Überdruck oder in roter

Sohrift die Bezeichnung "Kriegsgefangener" anzu-

bringen und auf Seite 4 zu vernerken: "Lieser

Pührerechein wird en......ungültig.wnd ist dann

der Ausstellungsbehörde abzuliefern. Die Rückgabe

het, wenn der Einsatz als kreftfahrer zu einen frü-

heren Zeitpunkt endet, schon zu diesem Zeitpunkt

zu erfolgen.

50

, Von der Fehrerlaubnis darf nur Gebrauch gemacht wer~

den, wenn der Kriegsgetengene von einen vertrauens-

würdigen deutschen Staatsangehörigen begleitet wird,

der von der unteren Verwaltungsbehörde (Zulassunge-

stelle) über seine Pflichten als Auisichtsperson

zu belehren ist, In dem Pührerschoin ist auf S.4

zu vermerken, daß die Pahrerlaubnis nur besteht,

wenn der lriegsgefangene sich in Begleitung eines

deutschen Staatsangehörigen befindet.

Die Keldungen an die Sammelstelle fir Nachrich-

ten über Kraftfahrzeugführer bei dem Polizeiprä-

sidenten in Berlin entfallen für Eriegsgefangene.

Palls in Ausnshmefellen die Hinzuziehung eines

Friegsgefengenen als Kraftwagenführer erforderlich

ist, der nicht Pranzose oder 3elgier ist, ist in

jedem Einzelfall zu berichten.

In Vertretung

gez, v.Schell.
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Der Reichsführer 

Berlin, den 4. Nov. 1941

und

Chef der Deutschen Polizei

S/

S-IV D 2 c = 4883/40 g-196-

Sohnellbrief

K

An alle

Als "Geheim"

Staatspolizei-leit-stellen

U L41g?

Nachrichtlich

den Amt I

( 12 St. für I B 3)

dem Amt IV

( je 1 St. für Gst., IV A 1 und IV C 2)

allen Höheren it- und Polizeiführern

(mit Ausnahme der Höheren i- und Polizeiführer Rußland-Nord

Rußland-Mitte und Russland-Süd sowie der

Höheren - und Polizeiführer beim Reichskommissar für

die besetzten norwegischen und niederländischen Gebiete).

den Befehlshabern der Sicherheitspolizei und des SD in

der Westmark

in M e t z

und für das Elsass

in S t r a s s b u rg

allen Inspekteuren der Sicherheitspolizei und des SD.

-

-

Betrifft: Sonderbehandlung der im Reichsgebiet einge-

setzten polnischen Zivilarbeiter und Kriegsgefan-

genen.

Bezug:

.Erlasse vom 8.3., 3.9. und 10.12.1940 -

S IV D 2 & - 3382/40 - sowie vom 5.7.1941 -

S IV D 2 c - 4883/40 g -196- .

Aus Vereinfachungs- und Materialersparnisgründen

sind in Zukunft den Sonderbehandlungsvorschlägen für

polnische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene Lichtbil-

der der Exekutionsstätten nicht mehr beizufügen.

Ferner sind Lichtbilder von der Durchführung der

Exekution nicht mehr herzustellen. Ausnahmen bedürfen

meiner Genehmigung.

Bei der Bearbeitung der Sonderbehandlungsfälle ist

ausserdem folgendes zu beachten:

- / -



15a

- 2 -

1.) Den Sonderbehandlungsvorschlägen sind stets Ver-

nehmungsabschriften der Beschuldigten und etwaiger Zeu-

gen beizufügen.

2.) In Fällen, in denen die beteiligten deutschen

Frauen oder Mädchen schwanger sin: und einwandfrei fest-

steht, dass als Schwängerer nur der betreffende Pole in

Betracht kommt, ist dies in dem Sonderbehandlungsvorschlag

ausdrücklich hervorzuheben. Falls die Schwangerschaft schon

vorgeschritten ist und die erforderlichen Ermittlungen

noch längere Zeit in Anspruch nehmen, ist im voraus zu

berichten,

3.) Die Vollzugsmeldung (eiehe Runderlass vom 5.7.l941,

vorletzter Absatz, Ziffer 4) ist ausser bei besonderen Vor-

kommnissen erst zu erstatten, wenn die Angaben über die

Aufnahme durdhdie Bevölkerung vorliegen. Die erforderli-

chen Rückfragen bei den in Betracht komnenden Stellen (Bür-

germeister, Ortsgruppenleiter usw.) sind mit möglichster Be-

schleunigung durchzuführen, - Vorausmeldungen sind in Re--

gelfall nicht erforderlich.

4.) Der Erlaß des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD vom 31.10.1941 - IV A 1 c - 9663/41 -, betreffend Um--

gang mit Kriegsgefangenen, nach dem in Zukunft die öf-

fentliche Anprangerung ehrvergessener deutscher Frauen

zu unterbleiben hat, ist sinngemäß auch auf Frauen, die

mit polnischen Zivilarbeitern Verkehr unterhelten haben,

anzuwenden.

In Ziffer 2 meires Runderlasses vom 8.3.1940 -

S IV D 2 - 382/40 - ist im 3. Absatz der 3. und 4. Satz

zu streichen.

Im Auftrage

gez.: M

églaubigt:

DnM
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